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Zukunftsmodell
Das verantwortungsvolle

Unternehmen

Arbeitgeberhaftung
Schadensersatzforderungen  

vermeiden

Organisationsentwicklung
Arbeitsatmosphäre analysieren  

und gestalten

Impulse zur Gestaltung der Arbeitswelt
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Die Skill-basierte Organisation
Mehr ein Wunschbild als gelebte Praxis



gemeinsam-besser-machen.de/hr

Zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren im Personalwesen gehören effiziente HR-Prozesse.
Die professionelle Lohnsoftware von DATEV verbindet die HR-Aufgaben und ermöglicht so ein
durchgängig digitales Arbeiten – intern im Unternehmen, aber auch beim Datenaustausch mit
Finanzämtern, Krankenkassen und anderen Beteiligten. Die Lohnsoftware von DATEV ist ein
wichtiger Baustein, um Ihre Lohnprozesse digital und zukunftssicher zu vernetzen.

Karin Bernecker, Leiterin Personalbuchführung, ORTLIEB Sportartikel GmbH

„Im HR-Bereich werden die Aufgaben immer
vielfältiger. Die vernetzte Lohnsoftware von
DATEV bietet uns alle Möglichkeiten.“
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 Die Länge der vereinbarten Probezeit muss in einem befristeten 
Arbeitsverhältnis in einem angemessenen Verhältnis zur Dauer 
der Befristung stehen. Das steht so in § 15 Abs. 3 Teilzeit- und 
Befristungsgesetz (TzBfG), der 2022 in Umsetzung der Arbeitsbe-
dingungen-Richtlinie neu eingeführt wurde. Ist eine Probezeit also 
unverhältnismäßig lang, ist die Probezeitvereinbarung unwirksam. 
Wie das Verhältnis von Probezeit und Befristung konkret ausse-
hen soll, lässt das Gesetz in § 15 Abs. 3 TzBfG offen, kann aber im 
Kündigungsschutzprozess entscheidend sein.

Das Bundesarbeitsgericht hat in einer aktuellen Entscheidung 
dazu Stellung genommen. In der Pressemitteilung hieß es bereits: 
Für die Verhältnismäßigkeit einer vereinbarten Probezeit in einem 
befristeten Arbeitsverhältnis im Sinne von § 15 Abs. 3 TzBfG gibt 
es keinen Regelwert. Jetzt liegen auch die Entscheidungsgründe 
vor. Wird es dadurch einfacher für Arbeitgeber zu wissen, wie lange 
eine Probezeit sein darf, um angemessen zu sein? 

Der Fall: Arbeitnehmerin klagte gegen 
Kündigung in der Probezeit
Die Arbeitnehmerin arbeitete seit 22. August 2022 als Beraterin im 
Kundenservice (Advisor/Customer Service). Laut ihrem Arbeits-
vertrag waren die ersten vier Monate als Probezeit mit einer zwei-
wöchigen Kündigungsfrist vereinbart. Das Arbeitsverhältnis wurde 
grundsätzlich befristet auf ein Jahr geschlossen, außerhalb der 
Probezeit kündbar mit den gesetzlichen Fristen. Noch innerhalb der 
Probezeit kündigte der Arbeitgeber ihr mit der vereinbarten 14-tä-
gigen Frist zum 28. Dezember 2022. Die Mitarbeiterin klagte vor 
Gericht gegen ihre Kündigung, denn nach ihrer Meinung war die 
vereinbarte Probezeit von vier Monaten unverhältnismäßig lang. 

Der Arbeitgeber habe nur unter Beachtung der gesetzlichen 
Frist des § 622 Abs. 1 BGB kündigen können, sodass das Arbeits-
verhältnis frühestens zum 15. Januar 2023 hätte enden können. 
Wahrscheinlicher sei die Rechtsfolge, dass die Kündigung generell 
unwirksam war, weil die Probezeitklausel unangemessen war. 
Jedenfalls bedürfe die Kündigung der sozialen Rechtfertigung, 
argumentierte sie, weil die Wartezeit des § 1 Abs. 1 KSchG nur so 
lang sein könne, wie eine zulässig vereinbarte verhältnismäßige 
Probezeit, die vorliegend mit drei Monaten anzusetzen sei. Daher 
habe sie bereits Kündigungsschutz.

LAG: Regelwert von 25 Prozent der Dauer der 
Befristung 
Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg stellte in seinem 
Urteil vom 2.7.2024, Az. 19 Sa 1150/23 fest, dass die Probezeit von 
vier Monaten unverhältnismäßig war. Angesichts eines auf ein 
Jahr befristeten Vertrags hielt es drei Monate Probezeit für an-
gemessen, da von einem Regelwert von 25 Prozent der Dauer der 
Befristung auszugehen sei. Die Kündigung erklärte es dennoch 
für wirksam. Da aber die längere gesetzliche Frist maßgeblich sei, 
werde das Arbeitsverhältnis erst zum 15. Januar 2023 beendet.

BAG: Die Probezeitkündigung war wirksam
Das Bundesarbeitsgericht korrigierte die Entscheidung der Vorin-
stanz. Es entschied, dass das Arbeitsverhältnis durch die rechtmä-
ßige Probezeitkündigung zum 28. Dezember 2022 aufgelöst wurde.

Falsch war es von der Vorinstanz, stellte das oberste Arbeits-
gericht fest, einen Regelwert von 25 Prozent für das in § 15 Abs. 

(Un-)angemessen 
lange Probezeit? 

BAG, Urteil vom 30. Oktober 2025, Az. 2 AZR 160/24
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Die Kündigung einer Arbeitnehmerin mit einem 
auf ein Jahr befristeten Arbeitsvertrag innerhalb 
der viermonatigen Probezeit war rechtmäßig. 
Einen Regelwert für die Bestimmung der Probe­
zeitdauer gibt es nicht.

96 HR-Management

pe
rs

on
al

m
ag

az
in

  0
4.

26



3 TzBfG geforderte „Verhältnis“ der vereinbarten Probezeit zur 
erwarteten Dauer der Befristung und der Art der Tätigkeit anzu-
nehmen, von dem nur in begründeten Einzelfällen abgewichen 
werden dürfe. Einen solchen Regelwert kenne das Gesetz nicht, 
hieß es in der Urteilsbegründung, vielmehr habe der Gesetzgeber 
gerade davon abgesehen, einen solchen zu bestimmen. 

Regelmäßig müsse daher eine Einzelfallprüfung stattfinden, 
wobei es für die Verhältnismäßigkeit der Probezeit nicht nur 
auf die zu erwartende Dauer der Befristung ankomme, sondern 
ebenso auf die Art der Tätigkeit.

Vier Monate Probezeit sind angemessen
Im vorliegenden Fall stand für das BAG fest, dass die Probezeitver-
einbarung über vier Monate angemessen war. Von Bedeutung war, 
dass es sich offenkundig nicht um eine relativ einfache Tätigkeit 
handelte, die kaum Einarbeitungszeit und nur kurze Zeit zur fach-
lichen Erprobung erfordert hätte. Von Vorteil für das Ergebnis war, 
dass der Arbeitgeber den Ablauf der Einarbeitung, insbesondere 
eine dreiwöchige theoretische Schulung, ein vierwöchiges prak-
tisches Training und eine neunwöchige sogenannte Non-Tenure-
Phase ausführlich belegen konnte. 

Da die vereinbarte Probezeit nicht zu lang war, galt folgerichtig 
die vereinbarte kürzere Kündigungsfrist von 14 Tagen und nicht 
die reguläre Kündigungsfrist des § 622 Abs. 1 BGB. 

Auch wenn es für den Fall nicht mehr entscheidend war, nahm 
das BAG noch Stellung zum Verhältnis Probezeit und Wartezeit. 
Anders als eine zwischen den Parteien vereinbarte Probezeit gilt 

die Wartezeit gemäß § 1 Abs. 1 KSchG von Gesetzes wegen und 
bestimmt den Geltungsbeginn des Kündigungsschutzgesetzes. 
Auch eine unangemessen lange Probezeit führe nicht dazu, dass 
sich die sechsmonatige Wartezeit des § 1 Abs. 1 KSchG verkürzt. 
Der Kündigungsschutz nach sechs Monaten ist also unabhängig 
von einer vereinbarten Probezeit, auch wenn eine unverhältnis-
mäßig lange Probezeit vereinbart wurde, stellte das BAG klar.

Verhältnismäßigkeit der Probezeit im Einzelfall
Arbeitgeber sollten eine Probezeitvereinbarung im befristeten 
Arbeitsverhältnis vorab prüfen. Ein Anhaltspunkt ist, dass die 
Probezeit ausreichend Gelegenheit bieten soll, damit der Arbeit-
geber  beurteilen kann, ob die Arbeitnehmerin oder der Arbeit-
nehmer für die Stelle geeignet ist. Bei einer anspruchsvollen 
Tätigkeit, die eine umfangreichere Einarbeitung erfordert, darf 
auch die Probezeit etwas länger ausfallen. Für den Fall, dass es 
zum Kündigungsrechtsstreit kommt, sollte dies gut dokumen-
tiert sein, um begründen zu können, inwiefern die vereinbarte 
Probezeit zur Dauer der Befristung und der Tätigkeit passt. Si-
cher unangemessen ist eine Probezeitvereinbarung, die der 
Länge des befristeten Arbeitsverhältnisses entspricht (BAG, 
Urteil vom 5.12.2024, Az. 2 AZR 275/23).

MEIKE JENRICH ist Redakteurin beim Personalmagazin und 
behält die aktuellen Urteile der Arbeitsgerichte im Blick. 
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Katrin Hill
Katrin Hill ist Head of Human Resources & CSR 

bei Brother International, einem Anbieter von 

Office-Lösungen für gewerbliche und private 

Anwender. Der deutsche Hauptsitz der Brother-

Gruppe ist in Bad Vilbel, dort sind 160 Mitarbei-

tende beschäftigt.
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... Welche Rolle spielt die Weiterbildung und Entwicklung von  

(technischen) Kompetenzen in Ihrer Personalstrategie? 

Weiterbildung ist für uns kein „Add-on“, sondern ein strategischer 

Kernbestandteil der Zukunftsfähigkeit von Brother. Mit unserem New-

Learning-Framework SAKU haben wir uns 2024 grundlegend neu 

ausgerichtet. „Saku“ ist japanisch und bedeutet Aufblühen. Bei uns 

steht es für selbstbestimmtes, arbeitsbegleitendes, kollaboratives und 

unternehmensseitig unterstütztes Lernen.

Wie gelingt es, selbstbestimmtes Lernen gut im Unternehmen zu 

etablieren?

Wichtig sind die richtigen Rahmenbedingungen. Lernen soll nicht 

gegen das Tagesgeschäft ankämpfen müssen, sondern einfach ein Teil 

der Arbeit sein. Wir haben bewusst eine wöchentliche Lernzeit von bis 

zu einer Stunde für alle Mitarbeitenden eingeführt. Dafür bieten wir di-

gitale Lernplattformen, eine Bibliothek im Haus, Team-Weiterbildungs-

budgets und regelmäßige interne Austausch- und Wissensformate.

Das erfordert viel Eigenverantwortung. Wie schaffen Sie es bei 

Brother die Mitarbeitenden zu motivieren, wo sehen Sie  

Herausforderungen?

Mitarbeitende bei Brother entscheiden in Absprache mit der Füh-

rungskraft, was relevant für den Job ist. Das funktioniert erstaunlich 

gut, auch weil man direkt ins Lernen kommt und nicht zwei Wo-

chen auf ein Seminar warten muss. Herausfordernd ist vielleicht der 

Mindset-Shift bei Führungskräften. Viele sind bisher gewohnt, Lernen 

zuzuweisen und müssen es jetzt quasi nur moderieren. 

HR muss zurzeit auch schwierige Entscheidungen treffen. In vielen 

Branchen geht es um Restrukturierung und Personalabbau. Ist 

New Work für Sie derzeit noch ein Thema? 

Gerade weil die Zeiten herausfordernd sind, bleibt New Work wichtig! 

Unternehmen müssen ökonomische Verantwortung übernehmen, um 

wirtschaftlich stabil zu bleiben und gleichzeitig menschenzentriert han-

deln. New Work ist für mich daher kein Wohlfühlprogramm, sondern 

eine notwendige Reaktion auf die tatsächlichen Entwicklungen in der 

Arbeit sowie Voraussetzung, um Veränderungen zu bewältigen und die 

eigene Beschäftigungsfähigkeit zu sichern. Je motivierter die Mitarbei-

tenden sind, desto leistungsfähiger sind sie doch.

Bad Vilbel kennt nicht jeder. Was muss man dort gesehen haben?

Mein persönlicher Favorit sind die Burgfestspiele, die jeden Sommer 

stattfinden. Da gibt es Musicals, Theaterstücke oder Konzerte vor einer 

historischen Kulisse, der Burgruine.

So mag ich den Kaffee:

mit etwas Milch

mit viel Milch

Milch mit Kaffee

Espresso

ungesüßt

mit wenig Zucker

mit viel Zucker

am liebsten Tee

mit Pflanzenmilch

schwarz und

stark



Pro� tieren Sie von:

Inspirierend & praxisnah:
Frische Ideen und Berichte aus 
 Konzernen, Mittelstand und Startups.

Anspruchsvoll & unabhängig:
Empfehlungen von Top-Ex-
pert:innen, kritisch hinterfragt 
und aus unabhängiger 
Perspektive bewertet.

Umfassend: Mit einer Gesamt-
perspektive auf HR, Leadership 
und Organisationsentwicklung.

Flexibilität nach Maß:
Digital per App oder klassisch auf 
Papier – wie es zu Ihnen passt.

Bleiben Sie am Puls der Zeit mit 
Deutschlands meistgelesenem 
HR-Fachmagazin. Sie erhalten 
fundiertes Wissen und Inspiration 
für eine mitarbeiterorientierte 
Personalarbeit. Jeden Monat.

Jetzt 
3 Monate 
testen

Jetzt 
3 Monate 

testen

Das personalmagazin 
digital inklusive: 

Überall verfügbar:
Bequem per App auf dem 
 Smartphone oder im Browser.

Alles in einer App: 
Aktuelle HR-News vom 
Haufe Portal Personal.

Inklusive Podcast „neues lernen“:
Der journalistische  Podcast für 
die  betriebliche  Lernszene.

Umfassendes Archiv: Zugri�  auf 
alle bisherigen Ausgaben online.

Was die Nr. 1 
thematisiert, 
           sollten Sie wissen. 
           Jeden Monat.
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Ihr Miniabo-
Angebot – 
           so einfach 
           geht’s:

Bestellen Sie einfach 
über den QR-Code.

Erhalten Sie 3 Hefte 
des personalmagazin 
bequem nach Hause 
geliefert.

Testen Sie unser Fach-
wissen ganz ohne Risiko 
zum Vorzugspreis
für nur 39,00�€.

Entscheiden Sie selbst: 
Wenn Sie das Magazin 
 weiter erhalten möch-
ten, müssen Sie nichts 
weiter tun. Ansonsten 
reicht eine kurze Info.*

*  Wenn Sie das Magazin nicht automatisch weiterbeziehen wollen, teilen Sie uns dies bitte innerhalb von 10 
Tagen nach Erhalt des 3. Heftes mit. Ohne Kündigung erhalten Sie automatisch das Jahresabonnement (12 
Ausgaben pro Jahr). Natürlich können Sie jederzeit schriftlich kündigen – spätestens 4 Wochen vor Ablauf 
eines Bezugsjahres.
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haufe.de/personal-
magazin-mini-abo
E-Mail: bestellung@haufe.de
Telefon: 0800 50 50 445



Die wichtigsten Kriterien für eine einfache, digitale und
rechtssichere Zeiterfassung

Komplexe Systeme sind oft keine Option – Papier oder Excel dagegen fehleranfällig
und unpraktisch. Mit unserer Checkliste finden Sie schnell heraus, worauf es bei einer
digitalen, rechtssicheren Zeiterfassung wirklich ankommt.

Checkliste:
Arbeitszeiterfassung in KMUs

www.haufe.de/hr

Checkliste kostenlos downloaden
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Alles passt, nur der 
Software-Anbieter nicht?
Finden Sie jetzt den passenden Software-Partner 
– mit unserer umfassenden Anbietersuche auf 
Softwarevergleich.de

Passt.


